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Mitteilung der im Rahmen verschiedener Ausschreibungsverfahren in der Landwirtschaft
gefaßten Beschlüsse (Getreide)

(96/C 124/02 )

(Siehe Mitteilung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 360 vom 21. Dezember
1982, S. 43)

Wöchentliche Ausschreibung

Dauerausschreibungen Datum des
Kommissions
beschlusses

Höchsterstattung

Verordnung (EG) Nr. 1089/95 der Kommission vom 15 . Mai 1995 über die Eröff
nung einer Ausschreibung der Erstattung bzw. Abgabe für die Ausfuhr von Gerste
nach allen Drittländern 25 . 4 . 1996 7,50 ECU/t (*)
(ABl . Nr. L 109 vom 16 . 5 . 1995 , S. 16 )

Verordnung (EG) Nr. 1090/95 der Kommission vom 15 . Mai 1995 über die Eröff
nung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von in Finnland und
Schweden erzeugtem Hafer nach allen Drittländern Keine Angebote
(ABl . Nr. L 109 vom 16 . 5 . 1995 , S. 19 )

Verordnung (EG) Nr. 1091 /95 der Kommission vom 15 . Mai 1995 über die Eröff
nung einer Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr von Roggen nach allen
Drittländern 25 . 4 . 1996 37,94 ECU/t
(ABl . Nr. L 109 vom 16 . 5 . 1995 , S. 22 )

Verordnung (EG) Nr. 430/96 der Kommission vom 8 . März 1996 zur Ausschrei
bung der Erstattung bzw. Abgabe für die Ausfuhr von Weichweizen nach allen
Drittländern außer Algerien, Marokko und Tunesien 25 . 4 . 1996 Angebote abgelehnt
(ABl . Nr. L 60 vom 9 . 3 . 1996 , S. 10 )

Verordnung (EG) Nr. 591 /96 der Kommission vom 2 . April 1996 zur Ausschrei
bung der Erstattung bzw. Abgabe für die Ausfuhr von Hartweizen nach allen Dritt
ländern 25 . 4 . 1996 0,50 ECU/t (*)
(ABl . Nr. L 84 vom 3 . 4 . 1996 , S. 28 )

Verordnung (EG) Nr. 604/96 der Kommission vom 3 . April 1996 zur Ausschrei
bung der Erstattung bzw. Abgabe für die Ausfuhr von Weichweizen nach Algerien,
Marokko und Tunesien Keine Angebote
(ABl . Nr. L 86 vom 4 . 4 . 1996 , S. 20 )

Verordnung (EG) Nr. 2428 /95 der Kommission vom 16 . Oktober 1995 betreffend
eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffe
nem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach bestimmten
Drittländern Keine Angebote
(ABl . Nr. L 249 vom 17 . 10 . 1995 , S. 19 )

Verordnung (EG) Nr. 2429/95 der Kommission vom 16 . Oktober 1995 betreffend
eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffe
nem rundkörnigem Reis nach bestimmten Drittländern Keine Angebote
(ABl . Nr. L 249 vom 17 . 10 . 1995 , S. 22 )

Verordnung (EG) Nr. 2430/95 der Kommission vom 16 . Oktober 1995 betreffend
eine Ausschreibung zur Bestimmung der Erstattung bei der Ausfuhr von geschliffe
nem mittelkörnigem Reis und geschliffenem Langkornreis A nach bestimmten
Drittländern 25 . 4 . 1996 354,00 ECU/t
(ABl . Nr. L 249 vom 17 . 10 . 1995 , S. 25 )

(*) Mindestausfuhrabgabe


